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31.08.2020 

Aktualisierung: Informationen zu den Hygienereglungen/-vorgaben 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer,  

 

Das Schulministerium hat sein aktuelles Konzept zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts – 

wie Sie wissen – zunächst bis zum 31.08.2020 befristet.  

 

Wie Sie aus den Medien (u.a. Pressekonferenz der Schulministerin am heutigen Tag) erfahren 
konnten, ist inzwischen bekannt gegeben worden, dass die Pflicht des Tragens eine Mund-
Nasen-Schutzes im Unterricht ab dem 01.09.2020 entfallen wird. Konkret bedeutet dies: 
 

  Im Unterricht muss ab dem 01.09.2020 keine Maske mehr getragen werden. Das heißt 
konkret: Der Mund-Nasen-Schutz darf erst und nur abgenommen werden, wenn sich 
der/die Schüler*in  auf ihrem/seinen festen Sitzplatz im Unterrichtsraum befindet. 
Auf allen Wegen sowohl im Klassenraum als auch auf dem Schulgelände und im 
Schulgebäude besteht weiterhin Maskenpflicht (s.u). Alle übrigen Maßnahmen und 
Empfehlungen zur Hygiene gelten natürlich fort (vor allem: regelmäßiges und 
vollständiges Lüften der Räume!) 
 

 Schüler*innen und Lehrkräfte die – u.a. zum Eigenschutz und in Solidarität mit ggf. 
besonders risikogefährdeten Mitschüler*innen und Lehrkräften -  während des Unterrichts 
freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz weiterhin tragen möchten, ist dies gestattet. 
Entsprechende einvernehmliche Vereinbarungen von Klassengemeinschaften (natürlich 
unter Beteiligung der Eltern) oder Kurse sind grundsätzlich möglich und im Sinne des 
Infektionsschutzes begrüßenswert, allerdings ist die Freiwilligkeit jedes/jeder Einzelnen 
unbedingt zu gewährleisten.  
 

 Auf den allgemeinen Bereichen des Schulgeländes (Pausenhöfe, Parkplätze, Wiesen, 
Flure, Foyer, Toiletten …) gilt bis auf weiteres die Pflicht des Tragens eines Mund-
Nasen-Schutzes. 
 

 Alle übrigen aktuellen Regelungen zum Infektionsschutz gelten bis auf Weiteres fort. 
 
 

Herzliche Grüße 

 

(Schulleiter) 


